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Vorwort 

Den Anstoß für die vorliegende Monographie über die Wanderung zu den 31 noch erhalte-
nen Grenzsteinen zwischen Völklingen und Bous kam von mehreren Völklingern, welche die 
Autoren in der Vergangenheit auf einen der schönsten und am besten erhaltenen Grenzzüge 
im Saarland hingewiesen haben. Dieser Grenzzug bildet nun den Abschluss unserer Unter-
suchung und Dokumentation der Nassau-Saarbrücker Hoheitsgrenze von St. Wendel bis an 
die Saar bei Völklingen. Die hier zwischen Völklingen und Bous gefundenen historischen 
Grenzsteine (Kleinstdenkmäler) sind recht hoch und wuchtig und insgesamt in gutem Zu-
stand erhalten geblieben. Ihre mächtige Form erweckt bei den Wanderern Aufmerksamkeit 
und Neugierde.  

Der vorliegende Wanderführer hat die Hoheitsgrenzsteine von 1771 zwischen Völklin-
gen und dem damals zur Abtei Wadgassen gehörenden Ort Bous zum Ziel. Die sich im Wes-
ten anschließende 1771er Grenzlinie zwischen Bous und Püttlingen wurde von den Autoren 
schon in der „Püttlinger Grenzstein-Tour“ beschrieben. Der Wanderer kann also seine Wan-
derung nach Nordosten an Püttlingen vorbei fortführen oder sogar in der Folge die fast 10 Ki-
lometer lange Wanderroute um Püttlingen (über öffentliche Wege auf eigene Gefahr) mit 
Angabe der GPS-Fundstellen abwandern. 

Zur besseren Orientierung wurden den zwei Teil-Routen der Völklinger Wanderstrecke 
jeweils Übersichtskarten beigefügt. Für die gesamte Wegstrecke werden mehr als 3 Stunden 
benötigt. Es können aber auch zwei kürzere Routen von weniger als zwei Stunden, etwa von 
der Saar bis zur Birkenheck oder von dort bis zur Püttlinger Grenze ausgewählt werden.  

Wir danken Christof Kirsch aus Lebach-Steinbach, der bei den Feldaufnahmen mitwirkte. 
 
Völklingen/Riegelsberg im Herbst 2023  
 
Prof. Dr. Maria Besse, Thomas Besse und Michael Rombach 



4 
 
1 Einleitung 

Im 18. Jahrhundert war Völklingen eine zur Grafschaft Nassau-Saarbrücken  gehörende 
und dort gelegene Meierei; zum Völklingerhof zählten damals neben Völklingen 
(Völkling), auch Fürstenhausen, Werden, Geislautern und Knausholz (siehe Abb. 1). Das 
Dorf hatte ein Gericht, das aus einem Meier, 4 Gerichtsmännern und 5 Heimeiern 
gebildet wurde. Völklin-
gens Nachbar im Norden 
und Westen war Bous. 
Dieses gehörte seit 1523 
teilweise zur Grafschaft 
Saarbrücken, als Caspar 
von Rulingen seinen An-
teil an dem Ort Bous 
dem Grafen Johann Lud-
wig von Nassau-Saar-
brücken verkaufte. 1548 
wurde das ganze Dorf 
aber von Graf Philipp an 
das Kloster Wadgassen 
übereignet.1  

Die Banngrenze zwi-
schen Bous und Völklin-
gen wurde regelmäßig 
von beiden Orten an 
Pfingstdienstag began-
gen, beispielsweise in den Jahren 1609, 1708 und 1753. 
Laut einer Grenzbeschreibung aus dem Jahr 1715 war 
diese Grenze mit 16 Grenzsteinen mit der Jahreszahl 
1715 ausgesteint worden. Als man im Jahr 1753 mit 
den Bousern und Völklingern diesen Grenzabschnitt 
begehen wollte, stellte man fest, dass der nächste nach 
dem Dreibannstein bei Püttlingen entfernt stehende 
Stein nicht mit der Nr. 1, sondern mit der Nr. 16 
begann, denn die Nr. 1 stand unten an der Saar. Man 
vermutete als Ursache, dass die Steine, ohne die Zahl 
einzuhauen, gesetzt worden waren und dass man 
später an der Saar versehentlich mit dem Einhauen der 
Nr. 1 begonnen hatte, weil man nicht mehr daran 
gedacht hatte, dass die Nummerierung umgekehrt sei.2  

Am 15. Februar 1766 wurde in Bockenheim ein 
Tauschvertrag zwischen König Ludwig XV. von Frank-
reich (1715–1774) und dem Fürsten Wilhelm Heinrich 

 
1  Vgl. Sittel, 1843: 86 und 92; Burg 1980: 396 und 448; Röhrig 2022. 
2  Vgl. Rupp 1969; Fery 2022: 85 und LASb N-S II 3255: 6. 

 
Abb. 1: Karte von um 1767 mit den beiden in der Grafschaft Nas-
sau-Saarbrücken gelegenen Orten Völklingen und Bous (Quelle: 
LHAKo Bestand 702, Karte 435, Ausschnitt) 5,5 Ausschnitt)
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von Nassau-Saarbrücken (1735–1775) geschlossen. Einerseits gingen zahlreiche Dörfer 
an Nassau-Saarbrücken und dem gegenüber wurden nach Artikel XXII des Vertrages 
das Kloster Wadgassen und die Dörfer Hostenbach, Schaffhausen und Werbeln mit 
dem Meierhof Spurck an Frankreich getauscht (siehe Abb. 2).1  

 
Abb. 2: Karte über die Nassau-Saarbrückische Grenze gegen Frankreich und Lothringen; gelb mar-
kiert ist die nassauische Grenze und grün die königliche. Die Gebiete, die an Nassau von Frankreich 
und Lothringen abgetreten worden waren, sind ganz grün, während diejenigen, die Nassau dage-
gen Frankreich überlassen will, ganz gelb illuminiert sind (Quelle: LA SB K-NS 6805, Ausschnitt) 

Nach dem Tod von Herzog Stanislaus Leszczynski am 23. Februar 1766 fiel das Herzog-
tum Lothringen an Frankreich. Ab dem Jahr 1767 wurde damit begonnen, die Hoheits-
grenze zwischen der Grafschaft Nassau-Saarbrücken und Frankreich neu auszusteinen 
und mit mächtigen Hoheitsgrenzsteinen zu versehen. Dabei wurden anstatt der meist 
zerbrochenen, abgenutzten und nicht mehr kenntlichen Grenzsteine von 1715 neue 
Steine gesetzt, die fünfzehn Zoll „dick“ (d. h. tief) und breit waren, damit sie drei Schuh 
hoch aus der Erde herausragten. Sie sollten mit den Grenzzeichen der beiden Hoheiten 
versehen werden und so nahe beieinanderstehen, dass man von dem einen zum ande-
ren sehen konnte. In den Wäldern, durch welche die Grenzlinien gezogen wurden, wa-
ren Schneisen zu hauen, die dreißig Schuh (das sind etwa 9 m) breit sein sollten. Die 
Grenze zwischen den beiden in der Grafschaft Nassau-Saarbrücken gelegenen Orten 
Völklingen und Bous wurde erst im Jahr 1771 mit 39 Grenzsteinen und die Banngrenze 
zu Püttlingen mit 17 Grenzsteinen versehen. Die neuen Steine sind in der Regel 
ca. 40 cm breit, 40 cm tief und 80 cm hoch. Nicht sicher ist es, ob die Grenzsteine von 
dem Ackerer und Steinmetz Peter Wirbel aus Niedersalbach geliefert wurden, denn 
dieser fertigte im Jahr 1771 insgesamt 150 große und 7 kleine Grenzsteine für das Saar-
brücker Oberamt an.2

 
1  Vgl. LA Saarbrücken, Bestand N-S II 2322, Verhandlungen zwischen Frankreich und Nassau-Saarbrücken über 

die Regulierung der Grenzen und Gebietsaustausch, hier: S. 376–395; siehe auch Besse 2021: 2–5. 
2  Vgl. Besse/Besse 2015: 3ff.  
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2  Wanderung um Völklingen entlang der Grenzsteine von 1771  
Liebe Wanderfreunde, 
 
um Bous und Völklingen gibt es zahlreiche Wanderwege. Nun stellen wir Ihnen eine neue Route 
entlang der gesamten historischen Grenzlinie von 1771 zwischen Völklingen und der Gemeinde Bous 
bzw. der früheren Abtei Wadgassen vor. Der Wanderweg verläuft auf abwechslungsreicher Strecke 
zum Teil auf naturnahen Wegen. Der jeweilige Verlauf der Grenzstrecke ist auf den Karten am Ende 
der zwei Teilabschnitte in grüner Farbe eingezeichnet. Vorhandene Grenzsteine sind auf den Wan-
derkarten in blauer und fehlende in roter Farbe markiert. Sie können die auf den Karten skizzierten 
öffentlich zugänglichen Feld- und Waldwege frei wählen und per GPS-Angabe wandern (alle Touren 
auf eigene Gefahr). Einige Grenzsteine liegen nicht an öffentlichen Wegen und sind daher nur in der 
Winterzeit auffindbar. Auf der Rückseite des Heftes ist eine Gesamtkarte der Wanderstrecke im 
Maßstab 1:25.000 abgedruckt. 

2.1 Wanderung von der Saar bis zur Birkenheck entlang der Röchling-
Höhe und der Bouser Banngrenze (Steine Nrn. 3 bis 21 von 1771)  

Die heutige Banngrenze zwischen der Mittelstadt Völklingen und der Gemeinde Bous beginnt an der 
Saar bei dem Dreibannpunkt zu dem Wadgasser Ort Hostenbach. Dieser Punkt liegt mitten in der Saar. 
Im Jahr 1771 wurde wohl ein Grenzstein an die damalige Chaussee nach Völklingen gesetzt, das lag wohl 
im Bereich der späteren Zugverbindung oder der heutigen Straße B 51 (Bismarkstraße). Die dort gesetz-
ten zwei ersten Grenzsteine sind vermutlich dem Straßen- und Schienenbau zum Opfer gefallen.  

Die erste Route der Völklinger Grenzstein-Wandertour beginnt somit am 3. Stein, der heute an ei-
nem Waldweg ca. 180 m Luftlinie von der Mitte der Saar entfernt im Wald zwischen dem Bouser Ge-
wann „In den Fuhlsten“ und dem Völklinger Gewann „In der Bouser Eng“ steht (GPS 6/49/15,9 O – 
49/16/17,0 N – siehe Abb. 3). Er ist b 38 x t 38 x h 55 cm groß. Die linke Ecke des Kopfes fehlt groß-
flächig; sie könnte auch im 2. Weltkrieg von einem Panzer abgefahren worden sein.  

1 

 
„3“ = lfd. Nummer im Grenzzug; 
der Weiser zeigte vermutlich leicht 
rechts geradeaus. 

2 

 
„W“ = Kloster Wadgassen für den 
Bouser Bann 
„2“ = Forstnummer 

3 

 
„[1]7[71]“ = Jahr der Steinset-
zung 
 

4 

 
„V“ = Völklingen 

Abb. 3: Grenzstein Nr. 3 am Waldweg zwischen den Gewannen „In den Fuhlsten“ (Bous) und „In der Bouser Eng“ (Völklingen) 
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Der 4. Stein liegt heute zerbrochen am Waldweg im bisherigen Flurbereich in einer Entfernung von 
ca. 60 m vom vorigen (GPS 6/49/17,9 O – 49/16/18,5 N – siehe Abb. 4). Er ist b 36 x t 38 x h 49 cm 
groß. Der Stein wurde wohl zerbrochen, als eine mächtige morsche Buche in der Nähe auf ihn fiel. 

1 

 
„4“ = lfd. Nummer im Grenzzug; 
der Weiser auf dem Kopf zeigt ge-
radeaus. 

2 

 
„W“ = Kloster Wadgassen für den 
Bouser Bann 

3 

 
„[1]771“ = Jahr der Steinsetzung 

 

4 

 
„V“ = Völklingen 

Abb. 4: Grenzstein Nr. 4 am Waldweg zwischen den Gewannen „In den Fuhlsten“ (Bous) und „In der Bouser Eng“ (Völklingen) 

Der 5. Stein steht am Hang im Wald am Bouser Gewann „Beim Galgen“ und im Völklinger bisherigen 
Flurbereich in einer Entfernung von ca. 90 m vom vorigen (GPS 6/49/20,9 O – 49/16/20,6 N – siehe Abb. 
5). Er ist b 35 x t 36 x h 55 cm groß. Am Kopf sind drei Ecken abgebrochen. Der Stein sitzt recht tief 
im Waldboden. In der Nähe sieht man noch die Schützengräben aus dem 2. Weltkrieg. 

1 

 
„5“ = lfd. Nummer im Grenzzug; 
der Weiser auf dem Kopf zeigt ge-
radeaus. 

2 

 
„W“ = Kloster Wadgassen für den 
Bouser Bann 

3 

 
„61“ = Forstnummer 
„1771“ = Jahr der Steinsetzung 

  

4 

 
„V“ = Völklingen 

Abb. 5: Grenzstein Nr. 5 im Wald zwischen dem Bouser Gewann „Beim Galgen“ und „In der Bouser Eng“ (Völklingen) 
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Der 6. Stein steht nur ca. 27 m vom vorigen entfernt am Hang im Wald zwischen dem Bouser Gewann 
„Beim Galgen“ und dem Völklinger Gewann „In der Bouser Eng“ (GPS 6/49/21,8 O – 49/16/21,3 N – 
siehe Abb. 6). Er ist b 35 x t 36 x h 80 cm groß und steht an dem Eckzaun eines mitten im Wald 
gelegenen Grundstücks mit Wohnhaus am Anfang der Bouser Höhenstraße.  

1 

 
„6“ = lfd. Nummer im Grenzzug; 
der Weiser auf dem Kopf zeigt 
leicht links geradeaus. 

2 

 
„W“ = Kloster Wadgassen für den 
Bouser Bann 

3 

 
„1771“ = Jahr der Steinsetzung  
„60“ = Forstnummer 

4 

 
„V“ = Völklingen 

Abb. 6: Grenzstein Nr. 6 am Eckzaun des Wohnhauses an der Höhenstraße im Bouser Wald „Beim Galgen“ 
 
Der 7. Stein steht nur ca. 50 m vom vorigen entfernt an dem Wohnhaus an der Bouser Höhenstraße 
(GPS 6/49/23,0 O – 49/16/22,7 N – siehe Abb. 7). Er ist b 38 x t 40 x h 52 cm groß und steht an dem 
Eckzaun eines mitten im Wald gelegenen Grundstücks mit Wohnhaus am Anfang der Bouser Höhen-
straße.  

1 

 
„7“ = lfd. Nummer im Grenzzug; 
der Weiser auf dem Kopf zeigt 
leicht links geradeaus. 

2 

 
„[W]“ = Kloster Wadgassen für den 
Bouser Bann 

3 

 
„1771“ = Jahr der Steinsetzung  
„59“ = Forstnummer 

4 

 
„V“ = Völklingen 

Abb. 7: Grenzstein Nr. 7 an der Garage des Wohnhauses an der Höhenstraße am Bouser Wald „Beim Galgen“ 
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Der 8. Stein steht nur ca. 58 m vom vorigen entfernt an der Grundstückgrenze nahe an der Bouser Hö-
henstraße 80 (GPS 6/49/24,4 O – 49/16/24,3 N – siehe Abb. 8). Er ist b 36 x t 37 x h 36 cm groß. 

1 

 
„8“ = lfd. Nummer im Grenzzug; 
der Weiser auf dem Kopf zeigt 
leicht rechts geradeaus. 

2 

 
„W“ = Kloster Wadgassen für den 
Bouser Bann 

3 

 
„177[1]“ = Jahr der Steinsetzung  
„[58]“ = Forstnummer 

4 

 
„V“ = Völklingen 

Abb. 8: Grenzstein Nr. 8 an der Garage des Wohnhauses nahe der Höhenstraße am Bouser Wald „Beim Galgen“ 

Der 9. Stein steht nur ca. 68 m vom vorigen an dem Bouser Gewann „Im Blumenfeld oberst“ (GPS 
6/49/26,7 O – 49/16/25,9 N – siehe Abb. 9). Er ist b 34 x t 36 x h 70 cm groß und steht in dem heute 
noch gut erhaltenen Grenzgraben. Der Stein ist vorne rechts beschädigt. 

1 

 
„9“ = lfd. Nummer im Grenzzug; 
der Weiser auf dem Kopf zeigt 
leicht links geradeaus. 

2 

 
„W“ = Kloster Wadgassen für den 
Bouser Bann 

3 

 
„1771“ = Jahr der Steinsetzung  
„57“ = Forstnummer 

4 

 
„V“ = Völklingen 

Abb. 9: Grenzstein Nr. 9 im Grenzgraben am Bouser Wald „Beim Galgen“ 
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Hier im Wald finden sich heute noch mehrere Bombenkrater, denn am 13. Oktober 1944 wurde der 
B26-Bomber des Piloten Raymond E. Tag von der US Airforce von der Flak getroffen und stürzte auf dem 
Völklinger Gewann „Galgenacker“ mit geöffneten Bombenklappen ab. An diesem Tag sollte die 9. US-
Luftflotte zunächst eine strategisch wichtige Brücke in Dillingen bombardieren, musste jedoch wegen 
dichter Wolken auf die Ziele Hostenbach und Wadgassen ausweichen. In Hostenbach töteten ihre 
Bomben zwölf Einwohner und zerstörten fünf Häuser. Beim Rückflug wurde das Flugzeug (eine zwei-
motorige Marauder-Maschine) von der Flak getroffen. Die sechs Amerikaner aus der Maschine rette-
ten sich alle mit dem Fallschirm, wurden aber gefangen genommen und sollen misshandelt worden 
sein. Daher fand nach dem Krieg ein Kriegsverbrecherprozess in Dachau statt (vgl. Zimmer 1999: 
204–232).  

Der 10. Stein ist ein Eckstein und steht nur ca. 57 m vom vorigen entfernt im Grenzgraben an dem 
Bouser Gewann „Im Blumenfeld oberst“ (GPS 6/49/28,6 O – 49/16/27,3 N, siehe Abb. 10). Er ist b 38 
x t 41 x h 84 cm groß. Dieser Stein ist sehr gut erhalten und mit 84 cm einer der größten Steine im 
Grenzzug. Auf der Vorderseite hat wohl im Jahr 1907 ein Zeitgenosse seine Initialen LP hinterlassen. 

1 

 
„10“ = lfd. Nummer im Grenzzug; 
laut Weiser verläuft die Grenze 
nach rechts. 

2 

 
„W“ = Kloster Wadgassen für den 
Bouser Bann 

3 

 
„1771“ = Jahr der Steinsetzung  
„56“ = Forstnummer 

4 

 
„V“ = Völklingen 

Abb. 10: Grenzstein Nr. 10 im Wald an dem Bouser Gewann „Im Blumenfeld“ und dem Völklinger Gewann „In der Bouser Eng“ 

Der 11. Stein befindet sich nur in einer Entfernung von ca. 106 m vom vorigen an einer Umzäunung im 
bisherigen Flurbereich zwischen der Röchling-Höhe und dem Bouser Gewann „Im Blumenfeld oberst“ 
(GPS 6/49/33,9 O – 49/16/27,1 N, siehe Abb. 11). Er ist b 36 x t 38 x h 73 cm groß. 

1 

 
„11“ = lfd. Nummer im Grenzzug; 
der Weiser zeigt geradeaus. 

2 

 
„W“ = Kloster Wadgassen für den 
Bouser Bann 

3 

 
„1771“ = Jahr der Steinsetzung  
„55“ = Forstnummer 

4 

 
„V“ = Völklingen 

Abb. 11: Grenzstein Nr. 11 an der Umzäunung eines Grundstücks am Bouser Gewann „Im Blumenfeld oberst“ 
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Der 12. Stein wurde nur im Abstand von ca. 85 m vom vorigen am Waldweg im bisherigen Flurbereich 
(GPS 6/49/38,0 O – 49/16/27,0 N, siehe Abb. 12) angebracht, an der Grundstückgrenze des Grund-
stücks Trierer Straße 132 nahe einer alten Grenzeiche. Er ist b 34 x t 37 x h 36 cm groß. Die Völklinger 
Seite und wohl auch die Forstnummer 54 des tief im Boden sitzenden Steins sind verdeckt.

1 

 
„12“ = lfd. Nummer im Grenzzug; 
der Weiser zeigt geradeaus. 

2 

 
„W“ = Kloster Wadgassen für den 
Bouser Bann 

3 

 
„1771“ = Jahr der Steinsetzung  
„[54]“ = Forstnummer [verdeckt] 

4 

„[V]“ = Völklingen [verdeckt] 

Abb. 12: Grenzstein Nr. 11 am Waldweg an der Siedlung Röchling-Höhe am Zaun des Hauses in der Trierer Straße 132 
 
Der 13. Stein wurde nur ca. 60 m vom vorigen entfernt in die Gartenmauer des Grundstücks Trierer 
Straße Nr. 124 im bisherigen Flurbereich, in der Nähe des Petershofes, eingemauert (GPS 6/49/41,0 O 
– 49/16/26,8 N, siehe Abb. 13). Er ist b [34] x t 37 x h 48 cm groß.

1 

 
„1[3]“ = lfd. Nummer im Grenzzug; 
der Weiser zeigt geradeaus. 

2 

 
„W“ = Kloster Wadgassen für den 
Bouser Bann 

3 

 
„[17]71“ = Jahr der Steinsetzung  
„[53]“ = Forstnummer 

4 

 
„V“ = Völklingen [eingemauert] 

Abb. 13: Grenzstein Nr. 13 an der Siedlung Röchling-Höhe in der Gartenmauer des Hauses Trierer Straße 124 
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Der 14. Stein steht ca. 55 m vom vorigen an einem Siedlungshaus in der Trierer Straße Nr. 120 im bishe-
rigen Flurbereich (GPS 6/49/43,6 O – 49/16/26,3 N, siehe Abb. 14). Er ist b 38 x t 40 x h 82 cm groß.

1 

 
„14“ = lfd. Nummer im Grenzzug; 
der Weiser zeigt geradeaus. 

2 

 
„W“ = Kloster Wadgassen für den 
Bouser Bann 

3 

 
„1771“ = Jahr der Steinsetzung  
„52“ = Forstnummer 

4 

 
„V“ = Völklingen 

Abb. 14: Grenzstein Nr. 14 an der Siedlung Röchling-Höhe hinter dem Haus Trierer Straße 120 
 
Der 15. Stein steht ca. 81 m vom vorigen entfernt hinter dem Wohnhaus Trierer Straße Nr. 100 im bis-
herigen Flurbereich (GPS 6/49/47,5 O – 49/16/25,7 N, siehe Abb. 15). Er ist b 37 x t 37 x h 81 cm groß.

1 

 
„15“ = lfd. Nummer im Grenzzug; 
der Weiser zeigt geradeaus. 

2 

 
„W“ = Kloster Wadgassen für den 
Bouser Bann 

3 

 
„1771“ = Jahr der Steinsetzung  
„51“ = Forstnummer 

4 

„V“ = Völklingen 

Abb. 15: Grenzstein Nr. 15 an der Siedlung Röchling-Höhe hinter dem Haus Trierer Straße 100 
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Der 16. Stein steht ca. 94 m vom vorigen hinter dem Wohnhaus Trierer Straße Nr. 80 im bisherigen 
Flurbereich (GPS 6/49/52,0 O – 49/16/24,9 N, siehe Abb. 16). Er ist b 40 x t 42 x h 84 cm groß. Der 
Stein ist einer der größten im Grenzzug. Ein alter Akazienbaum ist dicht an ihm vorbei gefallen.

1 

 
„16“ = lfd. Nummer im Grenzzug; 
der Weiser zeigt geradeaus. 

2 

 
„W“ = Kloster Wadgassen für den 
Bouser Bann 

3 

 
„1771“ = Jahr der Steinsetzung  
„50“ = Forstnummer 

4 

 
„V“ = Völklingen 

Abb. 16: Grenzstein Nr. 16 hinter der Siedlung Röchling-Höhe, hinter dem Haus Trierer Straße 80 
 
Der 17. Stein steht ca. 91 m vom vorigen hinter dem Wohnhaus Trierer Straße Nr. 66 im bisherigen 
Flurbereich (GPS 6/49/56,1 O – 49/16/23,7 N, siehe Abb. 17). Er ist b 38 x t 34 x h 80 cm groß.

1 

 
„17“ = lfd. Nummer im Grenzzug; 
der Weiser zeigt geradeaus. 

2 

 
„W“ = Kloster Wadgassen für den 
Bouser Bann 

3 

 
„1771“ = Jahr der Steinsetzung  
„49“ = Forstnummer 

4 

 
„V“ = Völklingen 

Abb. 17: Grenzstein Nr. 17 hinter der Siedlung Röchling-Höhe, hinter dem Haus Trierer Straße 66 
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Der 18. Stein steht ca. 121 m vom vorigen entfernt hinter dem Wohnhaus in der Trierer Straße Nr. 58 im 
bisherigen Flurbereich (GPS 6/50/1,7 O – 49/16/22,3 N, siehe Abb. 18). Er ist b 36 x t 33 x h 78 cm groß.

1 

 
„18“ = lfd. Nummer im Grenzzug; 
der Weiser zeigt leicht links gera-
deaus. 

2 

 
„W“ = Kloster Wadgassen für den 
Bouser Bann 

3 

 
„1771“ = Jahr der Steinsetzung  
„48“ = Forstnummer 

4 

 
„[V]“ = Völklingen [verdeckt] 

Abb. 18: Grenzstein Nr. 18 hinter der Siedlung Röchling-Höhe, hinter dem Haus Trierer Straße Nr. 56 

Der 19. Stein steht ca. 106 m vom vorigen entfernt hinter dem Wohnhaus Trierer Straße Nr. 50 im bis-
herigen Flurbereich (GPS 6/50/7,0 O – 49/16/22,2 N – siehe Abb. 19). Er ist b 40 x t 36 x h 50 cm groß.

1 

 
„19“ = lfd. Nummer im Grenzzug; 
der Weiser zeigt leicht links gera-
deaus. 

2 

 
„W“ = Kloster Wadgassen für den 
Bouser Bann 

3 

 
„1771“ = Jahr der Steinsetzung  
„48“ = Forstnummer 

4 

 
„[V]“ = Völklingen [verdeckt] 

Abb. 19: Grenzstein Nr. 19 hinter der Siedlung Röchling-Höhe, hinter dem Haus Trierer Straße Nr. 50
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Der 20. Stein befindet sich ca. 93 m vom vorigen entfernt neben dem Wohnhaus Bouser Weg Nr. 12 an 
der Parzelle 5/22 (GPS 6/50/11,0 O – 49/16/23,6 N, siehe Abb. 20). Er ist b 33 x t 40 x h 80 cm groß.

1 

 
„20“ = lfd. Nummer im Grenzzug; 
der Weiser zeigt leicht links gera-
deaus. 

2 

 
„W“ = Kloster Wadgassen für den 
Bouser Bann 

3 

 
„1771“ = Jahr der Steinsetzung  
„46“ = Forstnummer 

4 

„[V]“ = Völklingen 

Abb. 20: Grenzstein Nr. 20 hinter der Siedlung Röchling-Höhe, hinter den Wohnhäusern, am Ende des Bouser Wegs 

Der 21. Grenzstein steht an einem Zaun hinter dem Haus Bouser Weg Nr. 8 in einer Entfernung von 
ca. 32 m vom vorherigen (GPS 6/50/12,5 O – 49/16/24,1 N, siehe Abb. 21). Er ist b 39 x t 40 x h 80 cm 
groß. Der Fuß des mächtigen Grenzsteins ragt deutlich aus dem Erdreich heraus. 

1 

 
„21“ = lfd. Nummer im Grenzzug; 
der Weiser zeigt leicht rechts gera-
deaus. 

2 

 
„W“ = Kloster Wadgassen für den 
Bouser Bann 

3 

 
„1771“ = Jahr der Steinsetzung 
„45“ = Forstnummer 

 

4 

 
„V“ = Völklingen 

Abb. 21: Grenzstein Nr. 21 hinter dem Bouser Weg des Wohngebiets Röchling-Höhe an der Bouser „Birkenheck“



16 Völklingen/Bous 
 
Nachstehende Karte (siehe Abb. 22) zeigt die Wanderung entlang der Grenzsteine Nrn. 1 bis 21. 

 

Abb. 22: Die Grenzsteine Nrn. 1 bis 21: Die Hoheitsgrenzlinie ist grün, die fehlenden Grenzsteine sind rot und die vor-
handenen blau markiert (Karte: ZORA DTK 5000, Lizenz-Nr. 3/2023). 
 





18 Bous/Völklingen 
 
Die historischen Grenzsteine Nrn. 24 bis 27 fehlen. Verschüttet wurden sie von den Erdmassen, die in 
früheren Jahren oben auf der Derler Kipp deponiert wurden, um die Müllablagerungen abzudecken. 
Auf der Südseite ist das Erdreich aber sehr weit hinuntergerollt und hat die Steine verdeckt.  

Der 24. Stein (GPS 6/50/21,2 O – 49/16/22,4 N) wurde im Abstand von ca. 69 m vom vorigen gesetzt. 
Diese Stelle befindet sich heute ca. 8 m vom Rand der Müllhalde entfernt. Der 25. Stein (GPS 6/50/24,1 
O – 49/16/21,9 N) stand 1771 ca. 60 m vom vorigen entfernt. Seine Setzstelle befindet sich ebenfalls 
ca. 8 m vom Rand der Halde entfernt. Der 26. Stein (GPS 6/50/28,1 O – 49/16/21,2 N) wurde ca. 83 m 
vom vorigen entfernt angebracht, und zwar zwischen der Bouser Birkenheck und dem Völklinger Ge-
wann „Auf der Höh“. Er befindet sich heute wohl tief verschüttet im Erdreich, etwa 7 m vom Rand der 
Halde entfernt. Der 27. Stein (GPS 6/50/32,8 O – 49/16/20,4 N) war gleichfalls nicht auffindbar, er stand 
in einer Entfernung von 98 m von der Setzstelle des vorigen Steins; er dürfte am Rand der Erdmassen 
nur leicht verschüttet sein.  

Der 28. Stein steht ca. 83 m von der Setzstelle des vorigen Steins entfernt an der Derler Kipp (GPS 
6/50/36,8 O – 49/16/19,8 N, siehe Abb. 25). Er ist b 35 x t 37 x h 45 cm groß und größtenteils von den 
Erdmassen verdeckt, denn nur der Kopf mit den Markern schaut aus dem Erdreich heraus.  

1 

 
„28“ = lfd. Nummer im Grenzzug; 
der Weiser zeigt geradeaus. 

2 

 
„W“ = Kloster Wadgassen für den 
Bouser Bann 

3 

 
„1771“ = Jahr der Steinsetzung 
„38“ = Forstnummer 

4 

 
„V“ = Völklingen 

Abb. 25: Grenzstein Nr. 28 an der Derler Kipp und dem Wald im Gewann „Auf der Höh“ 

Der fehlende 29. Stein wurde damals im Abstand von ca. 80 m vom vorigen angebracht. Er ist 
vermutlich auch von dem Müll zugeschüttet worden. Allerdings wurden hier auch eine Gasleitung und 
ein Waldweg angelegt, so dass er auch bei diesen Baumaßnahmen entfernt worden sein könnte. In der 
Nähe steht ein moderner Betonstein am Waldweg.  
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Der 30. Stein befindet sich in einer Entfernung von ca. 78 m von der Setzstelle des vorigen an der Derler 
Kipp (GPS 6/50/44,3 O – 49/16/18,7 N, siehe Abb. 26). Er ist b 37 x t 38 x h 65 cm groß. Hier verläuft 
die Grenze leicht links geradeaus nach Westen.  

1 

 
„30“ = lfd. Nummer im Grenzzug; 
der Weiser zeigt leicht links gera-
deaus. 

2 

 
„W“ = Kloster Wadgassen für den 
Bouser Bann 

3 

 
„1771“ = Jahr der Steinsetzung 
„36“ = Forstnummer 

4 

 
„V“ = Völklingen 

Abb. 26: Grenzstein Nr. 30 hinter der Derler Kipp und dem Wald im Gewann „Auf der Höh“ 

Der 31. Stein steht ca. 79 m vom vorigen entfernt an der Derler Kipp (GPS 6/50/48,2 O – 49/16/19,0 N, 
siehe Abb. 27). Er ist b 36 x t 36 x h 69 cm groß und gut erhalten, denn nur eine Ecke ist abgebrochen.  

1 

 
„31“ = lfd. Nummer im Grenzzug; 
der Weiser zeigt geradeaus. 

2 

 
„W“ = Kloster Wadgassen für den 
Bouser Bann 

3 

 
„1771“ = Jahr der Steinsetzung 
„35“ = Forstnummer 

4 

 
„V“ = Völklingen 

Abb. 27: Grenzstein Nr. 31 an der Derler Kipp 

Der 32. Grenzstein, der ca. 51 m vom vorherigen Stein entfernt ausgesteint wurde, fehlt heute (GPS 
6/50/50,8 O – 49/16/19,2 N). Im Bereich der Setzstelle wurde ein Waldweg aufgeschüttet.  
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Der 33. Stein steht ca. 113 m vom vorigen entfernt an der Derler Kipp (GPS 6/50/53,8 O – 49/16/19,6 
N, siehe Abb. 28). Er ist b 36 x t 36 x h 52 cm groß. Von dem Stein ragt nur noch das obere Drittel aus 
dem Boden heraus, denn er wurde auch von dem Aushub der Derler Kipp größtenteils verschüttet. Hier 
beginnt rechterhand der im Gewann „Rattenschwanz“ liegende Knausholzer Wald, von dem die lau-
fende Waldnummer „No 26“ (mit Spiegelung des „N“) auf dem Stein eingemeißelt wurde. Zudem wurde 
wohl später noch die moderne Forstnummer 15 auf der Südseite des Steins angebracht.  

1 

 
„33“ = lfd. Nummer im Grenzzug; 
der Weiser zeigt geradeaus. 

2 

 
„W“ = Kloster Wadgassen für den 
Bouser Bann 

3 

 
„1771“ = Jahr der Steinsetzung 
 

4 

 
„V“ = Völklingen 
„No 26“ = alte Forstnummer  
„15“ = moderne Forstnummer 

Abb. 28: Grenzstein Nr. 33 an der Derler Kipp 

Der 34. Stein befindet sich ca. 57 m vom vorigen entfernt an der hinteren Derler Kipp (GPS 6/50/56,5 O 
– 49/16/20,0 N, siehe Abb. 29). Er ist b 36 x t 37 x h 88 cm groß und recht gut erhalten.  

1 

 
„34“ = lfd. Nummer im Grenzzug; 
der Weiser zeigt geradeaus. 

2 

 
„W“ = Kloster Wadgassen für den 
Bouser Bann 

3 

 
„1771“ = Jahr der Steinsetzung 
 

4 

 
„V“ = Völklingen 
„No 25“ = alte Forstnummer  
„14“ = moderne Forstnummer  

Abb. 29: Grenzstein Nr. 34 hinter der Derler Kipp 
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Der 35. Stein steht ca. 108 m vom vorigen entfernt zwischen dem Bouser Gewann „Kuhpanz“ im Wald 
„Die Huf“ und dem Völklinger Gewann „Rattenschwanz“ (GPS 6/51/01,6 O – 49/16/21,0 N, siehe 
Abb. 30). Der vom Förster mit Farbe markierte Stein ist b 34 x t 37 x h 84 cm groß. Hier verläuft die 
Grenze rechter Hand im stumpfen Winkel nach Westen. 

1 

 
„35“ = lfd. Nummer im Grenzzug 
Der Weiser zeigt leicht rechts gera-
deaus. 

2 

 
„W“ = Kloster Wadgassen für den 
Bouser Bann 

3 

 
„1771“ = Jahr der Steinsetzung 
 

4 

 
„V“ = Völklingen 
„No 24“ = alte Forstnummer  
„13“ = moderne Forstnummer  

Abb. 30: Grenzstein Nr. 35 zwischen dem Bouser Gewann „Kuhpanz“ und dem Völklinger Gewann „Rattenschwanz“ 

Der 36. Stein wurde ca. 66 m vom vorigen entfernt in dem bisherigen Flurbereich (GPS 6/51/04,9 O – 
49/16/20,8 N, siehe Abb. 31) gesetzt. Der recht gut erhaltene Stein ist b 37 x t 37 x h 81 cm groß.  

1 

 
„36“ = lfd. Nummer im Grenzzug; 
der Weiser zeigt geradeaus. 

2 

 
„W“ = Kloster Wadgassen für den 
Bouser Bann 

3 

 
„1771“ = Jahr der Steinsetzung 
 

4 

 
„V“ = Völklingen 
„No 23“ = alte Forstnummer  
„12“ = moderne Forstnummer  

Abb. 31: Grenzstein Nr. 36 zwischen dem Bouser Gewann „Kuhpanz“ und dem Völklinger Gewann „Rattenschwanz“ 
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Der 37. Stein steht ca. 68 m vom vorigen entfernt links hinter dem kreuzenden Waldweg, wo linkerhand 
das Bouser Gewann „Oberste Wald/Oberste Schlag“ anfängt und ein Windrad steht (GPS 6/51/08,2 O 
– 49/16/20,4 N, siehe Abb. 32). Er ist b 35 x t 36 x h 84 cm groß.  

1 

 
„37“ = lfd. Nummer im Grenzzug; 
der Weiser zeigt geradeaus. 

2 

 
„W“ = Kloster Wadgassen für den 
Bouser Bann 

3 

 
„1771“ = Jahr der Steinsetzung 
 

4 

 
„V“ = Völklingen 
„No [22]“ = alte Forstnummer  
„11“ = moderne Forstnummer  

Abb. 32: Grenzstein Nr. 37 zwischen dem Bouser Gewann „Kuhpanz“ und dem Völklinger Gewann „Rattenschwanz“ 

Der 38. Stein steht ca. 85 m vom vorigen entfernt im bisherigen Flurbereich (GPS 6/51/12,3 O 
– 49/16/20,1 N, siehe Abb. 33). Er ist b 36 x t 37 x h 80 cm groß.  

1 

 
„38“ = lfd. Nummer im Grenzzug; 
der Weiser zeigt geradeaus. 

2 

 
„W“ = Kloster Wadgassen für den 
Bouser Bann 

3 

 
„1771“ = Jahr der Steinsetzung 
 

4 

 
„V“ = Völklingen 
„No 21“ = alte Forstnummer  
„10“ = Forstnummer  

Abb. 33: Grenzstein Nr. 38 zwischen dem Bouser Gewann „Kuhpanz“ und dem Völklinger Gewann „Rattenschwanz“ 
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Der 39. und zugleich letzte Stein steht ca. 92 m vom vorigen entfernt im bisherigen Flurbereich (GPS 
6/51/16,9 O – 49/16/19,8 N, siehe Abb. 34). Er ist b 37 x t 36 x h 86 cm groß und mit 86 cm der größte 
Grenzstein in diesem Grenzzug. 

1 

 
„39“ = lfd. Nummer im Grenzzug; 
der Weiser zeigt geradeaus. 

2 

 
„W“ = Kloster Wadgassen für den 
Bouser Bann 

3 

 
„1771“ = Jahr der Steinsetzung 
 

4 

 
„V“ = Völklingen 
„No 20“ = alte Forstnummer  
„9“ = Forstnummer  

Abb. 34: Grenzstein Nr. 39 zwischen dem Bouser Gewann „Kuhpanz“ und dem Völklinger Gewann „Rattenschwanz“ 

Der Dreibannstein zwischen Völklingen, Bous und Püttlingen 
fehlt in einer Entfernung von ca. 78 m vom vorigen Stein (GPS 
6/51/20,7 O – 49/16/19,6 N). Dort liegt heute nur noch ein 
Haufen von zerbrochenen Steinen (ohne Marker), die wohl die 
Reste des Fußes dieses historischen Dreibannsteins darstellen 
(siehe Abb. 35). Auf der Karte von 1742 von Sundahl ist er als 
Dreybännigter Stein mit den Markern „WZ“ für Wadgassen, 
„P“ für Püttlingen und „V“ für Völklingen eingezeichnet (siehe 
unten Abb. 36). 

Der Stein könnte im 2. Weltkrieg beschädigt worden sein, 
denn dort sollen intensive militärische Bewegungen stattge-
funden haben. So wurde von der Wehrmacht ein breiter 
Graben als Panzersperre im Bouser Wald „Oberste Schlag“ 
(am heutigen Windrad vorbei) angelegt. Der Stein könnte von 
Panzern zerstört worden sein, könnte aber auch beim Ausbau 
des Waldweges zerbrochen und der obere Teil mit den 
Markern beseitigt worden sein. Hier beginnt die „Püttlinger 

Grenzstein-Tour“, 
die links, zwischen 
Püttlingen und Bous, in Richtung des ehemaligen Mathilden-
schachtes und rechterhand den Bierbach hinunter, zwischen 
dem Püttlinger und Völklinger Bann, führt (siehe Besse/Besse 
2020). 

  

 
Abb. 35: Steinhaufen mit Resten des Drei-
bannsteins 

 
Abb. 36: Dreibannstein auf der Karte von Sundahl 
von 1742 (aus: LASb K N-S Nr. 5877) 
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Die nachstehende Karte (siehe Abb. 37) zeigt die Wanderung entlang der Grenzsteine Nrn. 22 bis 39. 

 
Abb. 37: Die Karte zeigt die Grenzsteine Nrn. 22 bis 39. Die Hoheitslinie ist grün, die fehlenden Grenzsteine sind rot 
und die vorhandenen blau markiert (Karte: ZORA DTK 5, Lizenz-Nr. 3/2023). 
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Im 17./18. Jahrhundert war die Banngrenze zwischen Bous und Derlen strittig. Dieser Streit sollte im Jahr 
1742 im Wege eines Vergleichs beigelegt werden. Im Sommer 1742 fertigte der Geometer Sundahl eine 
Karte des umstrittenen Grenzbereichs an (siehe Abb. 37). Die rote Linie markiert den Bereich des Acker-
landes und der Wiesen, über den die Einwohner des Dorfs Derlen auch den Weidestrich beanspruchten. 
Am unteren Rand der Karte ist die Völklinger/Bouser Banngrenze von der Saar bis an den Püttlinger Bann 
abgebildet, die heute noch genauso besteht (vgl. LASb N-S Best. 2531: 219, 229, 233 und 235). 
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Abb. 37: Karte über die Grenz-
linie zwischen Bous und Der-
len, koloriert, Format b 200 x 
h 81, Provenienz 2531, Bear-
beiter Sundahl, 1742 (LASB, 
Bestand K N-S 5877). 



Wanderkarte Völklinger Grenzstein-Tour 

 

 

Abb. 43: Teil der Hoheitsgrenze zwischen den lebachischen Orten 
Landsweiler, Lebach und Jabach und den saarbrückischen Orten 
Eidenborn und Knorscheid von 1762 (LHAKo 702/6726) 




